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Bankverbindungen: 
 

Sparkasse LeerWittmund (BLZ 285 500 00), Konto-Nr. 200 150 1 
Raiffeisen-Volksbank eG (BLZ 285 622 97), Konto-Nr. 210 401 600 
Raiba Wiesedermeer/Wiesede/Marcardsmoor (BLZ 280 697 73), Konto-Nr. 22 091 400  

Postbank Hannover (BLZ 250 100 30), Konto-Nr. 153 62-309 

Öffnungszeiten: 
 

Montag - Freitag: 08:30 - 12:00  Uhr 
Montag: 14:00 - 16:00  Uhr 
Donnerstag: 14:00 - 17:00  Uhr 

 und nach Vereinbarung 

 

Gemeinde Friedeburg 
 Die Bürgermeisterin 

 
 

Gemeinde Friedeburg  Postf ach 11 62  26442 Friedeburg 

Hausanschrif t: Friedeburger Hauptstraße 96 
26446 Friedeburg 

 
 
Landkreis Wittmund 
Bauamt, untere Wasserbehörde 
Herrn Coordes   
Postfach 1355   
26400 Wittmund 
 

Telef on: 04465 / 806-0 
Telef ax: 04465 / 806-77 
Internet: www.friedeburg.de 

E-Mail: gemeinde@friedeburg.de 
  

Bearbeitet v on: Frau Meyer-Staudt 
Fachdienst: 3.1 
Zimmer-Nr.: 22 

Telef on: 04465/806 7311 
E-Mail: kerstin.meyer-staudt@friedeburg.de   

Datum: 08.11.2011 

Aktenzeichen: 61-890 

 

Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprü-
fung zur Gewinnung von Sand in der Gemarkung Horsten, Gemeinde Friedeburg – Erweite-
rungsantrag 
Antragsteller: Herr Dieter Korte, Horster Grashaus 1, 26446 Friedeburg 
Hier: Stellungnahme der Gemeinde Friedeburg 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

gegen die vom Antragsteller geplante Erweiterung des Sandabbaus bestehen von Seiten der 
Gemeinde Friedeburg keine schwerwiegenden Bedenken. Allerdings möchte ich auf die Beach-
tung und  Einhaltung folgender Aspekte hinweisen: 
 

1. Um das temporär durch die Maßnahme in Mitleidenschaft gezogene Landschaftsbild auf 
Dauer wiederherzustellen, sind nach Beendigung aller Bodenabbauaktivitäten alle techni-
schen Einrichtungen und Geräte vollständig abzubauen.  

2. Dauerhafte Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes sind im 
naturschutzfachlichen Sinne zu kompensieren. 

3. Eventuell auftretende Straßenverschmutzungen sind vom Betreiber aufzureinigen. 
4. Hinsichtlich einer möglichen Lärmbelastung sollten beim Betrieb der Baustellenfahrzeuge 

sowie beim An- und Abfuhrverkehr die zugelassenen Emissionsrichtwerte eingehalten 
werden; dazu gehört auch die Einhaltung der maximalen Arbeitszeit von werktags jeweils 
7:00 Uhr – 20:00 Uhr, also die Gewährleistung der Nachtruhe. 

5. Es ist sicherzustellen, dass der Schwerlastverkehr ausschließlich über die B 436 erfolgt 
und nicht durch die Ortschaft Horsten 

6. Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgezeigten Maßnahmen sind umgehend 
und vollständig durchzuführen und umzusetzen. 

7. Darüber hinaus regt die Gemeinde Friedeburg an, ggs. Beweissicherungsmaßnahmen zu 
ergreifen. 

 

Ich bitte um eine weiterhin zeitnahe Beteiligung am Verfahren.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Emmelmann 
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